
1. Änderung vom 07.03.2018  

zur Entgelte- und Gebührenordnung zur Friedhofssatzung des RuheForstes der Stadt 

Bad Driburg vom 29.06.2006 

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. Juli 1994 

(GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ersten Teils des Gesetzes vom 

03.05.2005 (GV. NRW. S. 398) in Verbindung mit § 4 des Gesetzes über das Friedhofs- und 

bestattungswesen (Bestattungsgesetz - BestG NRW) vom 17. Juni 2003 (GV. NRW. S. 313) 

und §§ 1, 2, 4, 5 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 

(KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW. S. 712) zuletzt geändert durch Verordnung vom 

28. April 2005 (GV. NRW. S. 488) hat der Rat der Stadt Bad Driburg in der Sitzung am 

18.12.2017 die 1. Änderung beschlossen: 

 

§ 3 B) erhält folgende neue Fassung: 

    B )   Entgelthöhe 

    1.)    Gemeinschaftsbiotop: mit 12 Beisetzungsstellen 

            Wertungsstufe 1 

             Entgelt pro Beisetzungsstelle  660,00 EUR 

 

  Wertungsstufe 2 

  Entgelt pro Beisetzungsstelle 990,00 EUR 

 

  Wertungsstufe 3 

  Entgelt pro Beisetzungsstelle         1.250,00 EUR 

 

      2.)    Familien- oder Freundschaftsbiotop: mit 12 Beisetzungstellen 

    Wertungsstufe 1 3.470,00 EUR 

    Wertungsstufe 2  4.850,00 EUR 

   Wertungsstufe 3 6.220,00 EUR 

        Gebühren für Leistungen zur Beisetzung: 

Für die Herstellung der Graböffnung, die Beisetzung der Urne sowie das Verschließen 

des Grabs wird eine Gebühr von 250,00 EUR erhoben. 

Für eine Beisetzung außerhalb der Regelarbeitszeit (z.B. Samstage) wird zusätzlich 

eine Gebühr von 100,00 EUR erhoben. 

 



Die 1. Änderung zur Entgelte- und Gebührenordnung tritt am Tage nach ihrer 

Veröffentlichung in Kraft 

 

Bad Driburg, den 07.03.2018 

Stadt Bad Driburg 

Der Bürgermeister 

 

 

Burkhard Deppe 

 


